
Vorwort zur zehnten Auflage

Am 25. Mai 2014 fanden die ersten gemeinsamen Kommunalwahlen

für die Mitglieder der Gemeindevertretungen und Kreistage in den

neuen Strukturen statt. Diese siebte Wahlperiode der demokratisch

gewählten Gemeindevertreter, ehrenamtlichen Bürgermeister und

Kreistagsmitglieder in Mecklenburg-Vorpommern wird im Jahr 2019

enden und die achte Wahlperiode beginnen. Anders als bei der Kreis-

gebietsreform im Jahre 2011 ist eine weitere Novelle bezogen auf die

Gemeindestrukturen bis zum Ende der Wahlperiode des Landtages im

Jahre 2021 nicht zu erwarten. Denn der Landtag setzt mit dem 2016

verkündeten Gemeinde-Leitbildgesetz (Gesetz zur Einführung eines

Leitbildes „Gemeinde der Zukunft“ vom 14. Juni 2016, GVOBl. M-

V 461) vielmehr darauf, dass noch in dieser Wahlperiode Vorausset-

zungen geschaffen werden, dass Gemeinden miteinander freiwillig fu-

sionieren.Damit ist es an der Zeit, das wichtigste „Arbeitswerkzeug“

in den Vertretungen und Verwaltungen in einer aktualisierten Fassung

vorzulegen.

Die zehnte Auflage unserer Textausgabe erscheint in bewährter Glie-

derung mit allen Änderungen in den abgedruckten Verordnungen,

Verwaltungsvorschriften und weiteren Gesetzen; insbesondere auch

mit den Regelungen zum Gemeinde-Leitbildgesetz und der dazugehö-

rigen Fusionsverordnung Natürlich wurde auch das ausführliche

Stichwortverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht. Damit sind die

wichtigsten Vorschriften für den Sitzungsbetrieb in diesem kleinen

Band beieinander. Den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbei-

tern in den Gemeinden, Städten, Ämtern, Zweckverbänden und Land-

kreisen bleibt unnötiges Nachblättern in weniger bekannten Gesetzen

oder Erlassen erspart. Gerade den neu gewählten Mandatsträgern bie-

tet sich ein guter Überblick über das System der Kommunalverfassung

und ein leichtes Auffinden der für ihre Arbeit interessierenden Rechts-

normen. Auf den Abdruck weiterer Vorschriften, die weniger häufig

den Sitzungsalltag berühren, wurde wegen der Handlichkeit des Wer-

kes verzichtet.

Wir hoffen, dass auch diese Textausgabe wieder ihr Ziel erreicht, das

Kommunalverfassungsrecht Mecklenburg-Vorpommern als das kleine
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„Grundgesetz“ für den kommunalen Alltag für alle Benutzer und Stu-

dierende handhabbar und verständlich zu machen.

Andreas Wellmann Klaus-Michael Glaser

Schwerin, im Januar 2019
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